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partei kommt im Rhenser Weistum zu Wort. Der minoritisch- 
kaiserlichen Gruppe gelingt es, mit dem „Licet iuris" bis in die 
Reichsgesetzgebung vorzudringen. Oas Weistum*) wahrt unter 
Berufung auf altes Recht und unvordenkliche Gewohnheit die 
Rechte der Kurfürsten: wer von ihnen zum römischen König er­
wählt sei, bedürfe zur Reichsherrschaft keiner päpstlichen Ge­
nehmigung mehr. Wohlüberlegt, aus politischen Gründen, spricht 
das Weistum nicht vom „Kaiser"?) Aber mit diesem Schweigen 
soll keinesfalls der Kaisergedanke als solcher verleugnet, die 
christliche Weltaufgabe, die Kaiser und Papst verbindet, abge­
lehnt werden. Eine Auslegung, die in der Rechtsfindung der 
Kurfürsten den Vorstoß zu einem ausschließlichen Staats­
gedanken sieht«), überspannt ihren Sinn. In welchem Punkt sich 
das Frankfurter Gesetz vom Rhenser Weistum unterscheidet, 
darüber ist viel gestritten worden?) Stengel hat das „Licet iuris" 
als einen politischen Schachzug Ludwigs des Lagern erkannt, mit 
dem sich der Kaiser in die Erklärung von Rhens einschaltet?) vas 
ist sein tagespolitischer Sinn. Seine Auffassung vom Kaisertum 
aber führt es überdies grundsätzlich über das Weistum hinaus. 
Es bringt nicht nur den Kaisertitel als solchen hinein, sondern 
verdrängt den „römischen König" des Weistums gleich durch den 
„Weltkaiser" vas Gesetz erklärt«): die Wahl macht den Welt- 
kaiser, dem nur noch der belanglose Titel fehlt, obwohl man ihn 
ruhig schon so nennen kann?) Im „Licet iuris" gibt es über­
haupt keinen Reichskönig, sondern nur den Weltkaiser, der über 
allen Nationen steht. Offen ausgesprochen ist dies zwar nur in
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